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1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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Zudem hat der Gemeinderat beschlossen, aus einer früheren und verworfenen Variante des 
Begleitgremiums im Schlussbericht, eine zusätzliche Kostenschätzung und einen Schnittplan
zu bestellen und diese mit den von der Kommission vorgeschlagenen Varianten 21 (Unter-
führung) und 22 (Überführung) zu vergleichen. Die Kostenschätzung für die zusätzliche
Variante 23 (= Unterführung West) ergab Kosten von CHF 4.60 Mio. -> Abb. 4.

Planauszug Abb. 4 - Unterführung Lift Treppe, Variante 23 West

Erwägungen

Nach der Auswertung der Vernehmlassung beschloss der Gemeinderat, die mehrheitlich 
favorisierte Variante «Unterführung» für die weitere Projektbearbeitung zu berücksichtigen.

Auf Grund der Gewichtung der Umsteigebeziehung durch die kantonalen Ämter und die DB 
wurde der Standort für eine Unterführung zwischen Linde und Bahnhofgebäude (Variante 23
- Unterführung West) für eine vertiefte Überprüfung festgelegt. Dabei sollten die Zugangs-
rampen durch Lifte ersetzt werden.

Die vom Gemeinderat favorisierte Lösung sah damit eine Unterführung am Standort der vom 
Begleitgremium vorgeschlagenen Überführung zwischen Bahnhofgebäude und Linde mit 
Treppen- / Lift-Lösung vor.

Die vom Begleitgremium vorgeschlagene Unterführung mit Rampe zwischen der Linde und 
der Gemeindeverwaltung (Variante 21) wurde nicht mehr weiterverfolgt. Die Mitglieder der 
Begleitkommission wurden über die Ergebnisse der Vernehmlassung und den Gemeinde-
ratsbeschluss informiert.

Im Austausch mit den Befürwortern der Variante 21 aus dem Begleitgremium wurden bei der 
Variante 23 West diverse Unzulänglichkeiten diskutiert und Optionen geprüft.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lösungsvorschläge, der Analyse der
verschiedenen Interessen sowie deren Gewichtung und im Rahmen der öffentlichen 
Interessen aller involvierten Nutzer, kommt der Gemeinderat zu folgendem Schluss: Der 
neue Perronzugang ist zwischen Verwaltungsgebäude und Linde mit einer Unterführung mit 
Treppen- / Liftlösung zu realisieren. > Abb. 1 neue Variante 23 Ost.

Für die Treppen- / Liftlösung sprechen: 

 Für gehbehinderte Personen und Umsteiger ist eine Liftlösung klar zu favorisieren.
 Die Rampenneigungen sind zwar gesetzeskonform, aber wenig behinderten-

freundlich.

3



 Zwar ist die Liftlösung im Unterhalt teurer (Service, Strom, Erneuerungskosten), aber 
diese Mehrkosten sind mit den Baukosten zu vergleichen, welche tiefer ausfallen als 
die Rampenlösung (Amortisationskosten). 

 In Bezug auf die Attraktivität für den Neunkircher Alltags-Langsamverkehr der –
unabhängig vom öffentlichen Verkehr – den Bahnübergang nutzt, ist der Standort der 
Unterführung östlich der Linde geeigneter.

Gegen die Rampenlösung sprechen:

 Die Rampenlösung bedarf einer Überdachung (Wintertauglichkeit) und führt damit zu 
einem sehr voluminösen Bauwerk. 

 Die Rampenlösung bedarf eines Fahrverbotes für Velofahrer und Kickboarder - ob 
dies in der Praxis eingehalten wird ist eher fraglich.

 Die Rampenlösung birgt einige nicht zu unterschätzende Kostenrisiken in Bezug auf 
Versetzen von Funk- und Fahrleitungsmast und die bestehenden Drahtzuganlagen. 

 Alle Verwaltungs- und Coop Personalparkplätze (13) gehen verloren, ebenso die 
bestehende Garage. 

 Bei einer Rampenlösung liegt der Baubereich nahe an der Linde, die im über-
arbeiteten Naturinventar als sehr wertvoll eingestuft wird.

Bahnhofplatz und Verkehrskonzept

Zukünftig fährt der Bus der Linie 21 von Gächlingen herkommend wieder direkt über die 
Grabenstrasse zum Bahnhof. Der Langfeldweg wird auf einer Länge von ca. 60 Metern leicht 
angehoben, sodass westlich des Bahnhofgebäudes in den Bahnhofplatz eingefahren und 
gewendet werden kann. Mit der neuen westlichen Einfahrt auf den Bahnhofplatz kann die 
Haltekante vor dem Bahnhofgebäude direkt angefahren werden. Die Länge der Haltekante 
beträgt 25m und bietet somit Platz für 2 Solobusse oder einen Gelenkbus. Es besteht die 
Möglichkeit, später eine optionale zweite Haltekante im nördlichen Bereich des Platzes 
anzuordnen. Die Anlieferung für den Coop bleibt bestehen. Der Platz nördlich und östlich des 
Bahnhofgebäudes bleibt für den restlichen motorisierten Individualverkehr gesperrt. Die 
Zufahrt zum Park&Ride-Parkplatz und zum Haus der Medizin erfolgt durch die westliche Ein-
/Ausfahrt. Der Langfeldweg wird im Bereich des Bahnhofplatzes mit Tempo 30 signalisiert. 
Für die Velofahrer werden beidseits der Gleise neu Unterstände für mindestens 40 Velos 
erstellt. Velos dürfen sich auf dem Bahnhofplatz frei bewegen. In der Unterführung muss das 
Velo geschoben werden.

Platzgestaltung

Die robuste Oberfläche aus Asphalt schafft einen grosszügigen Platzraum, auf dem das 
Bahnhofsgebäude steht. Gegenüber wird eine lineare Baumgruppe als Pendant erstellt. Ein 
Brunnen aus Naturstein bildet einen neuen Schwerpunkt auf dem Platz. Die bestehende 
Rundsitzbank, die um die Linde platziert ist, erhöht die Aufenthaltsqualität. Sie bildet im 
Zusammenspiel mit dem Brunnen und dem Bahnhofsgebäude ein stimmiges Ensemble und 
schafft einen Treffpunkt. Die Linde wird in die Gestaltung miteinbezogen und mit 
Neupflanzungen ergänzt. Neben den Bäumen ergänzen Sträucher und Blumenwiesen die 
Vegetation der Anlage. Um klare Platzkanten zu schaffen, werden bestehende grüne 
Streifen verstärkt. Durch Beschattung verbessern sie das Mikroklima und schaffen eine 
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visuelle Verbindung mit der umgebenden Landschaft. Parkplätze werden mit Verbundsteinen 
ausgebildet, die Baumgruben werden chaussiert.

Planauszug Abb. 1 - neue Variante 23 Ost

neue Variante 23 Ost / Schnitt

Auf der Basis des Vorprojektes, mit der Unterführung (Treppe und Lift Lösung), zwischen 
Verwaltungsgebäude und Linde, ist auf Grund einer Richtofferte für die Ingenieurleistungen 
und die Erarbeitung des Bauprojektes mit Kosten von ca. CHF 150'000 auszugehen. Darin 
eingeschlossen sind Leistungen der Bauherrenunterstützung (BHU) und spezielle ingenieur-
technische Abklärungen (u.a. Bahnbau, Spezialtiefbau).

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversam-
mlung den Antrag:

Antrag

Für das Bauprojekt Gestaltung Bahnhofplatz Ost und Perronzugang basierend auf einer 
Unterführung mit Treppe und Lift zwischen Linde und Verwaltungsgebäude (vorgeschlagene 
neue Variante 23 Ost) ist ein Projektkredit im Betrag von CHF 150'000 inkl. MwSt. zu 
genehmigen.
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Auszug Technische Erläuterung und Kosten zur Bahnquerung 
nach neuer Variante 23 Ost

Abmessungen
Lichte Breite Unterführung 4.00 m
Lichte Höhe Unterführung 2.80 m
Lichte Breite Treppe 2.50 m
Innenmass Liftkabine         1.10 m x 2.10 m

Konstruktionsbeschrieb

 Beide Seiten: Treppe und Lift
 Lift Turm Sichtbeton
 Lift Vandalen sicher, Glastür, Kabine CNS
 Unterführung als Stahlbetonrahmenbauwerk
 Gussasphaltbelag
 Treppen Natursteinbelag

Kostenschätzung (Basis Vorprojekt)
Die Projektkosten inkl. MwSt. teilen sich wie folgt auf:
(Kostengenauigkeit +/- 25%, Preisbasis 2020)

Investitionskosten neue Variante 23 Ost, Unterführung, kompakt mit Lift          CHF

Bauleistungen CHF 3'260'000
Honorare CHF    650'000
Nebenkosten und Unvorhergesehenes, 
ca. 10% der Baukosten

CHF    361'000

MwSt. 7.7% CHF    329'000
Gesamtkosten CHF 4'600'000

Gesamtkosten Unterhalten und 
Erneuerung Lift pro Jahr

CHF      13'000

Kosten Anpassung Verladerampe und 
Gleise - falls notwendig

CHF    200'000

Das gesamte Vorhaben wurde vom Kanton beim Bund zur Mitfinanzierung im Rahmen des 
Agglomerationsprojektes ‚4. Generation‘ angemeldet. Bei einem positiven Bescheid des 
Bundes kann mit einem Bundesanteil von bis zu 40% gerechnet werden. Dieser Bundes-
beitrag ist jedoch noch nicht gesichert.
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2. Projektierungskredit für Vorprojekt Attraktivierung
Vordergasse

Ausgangslage

An der Gemeindeversammlung vom 30. November 2018 wurde ein Antrag an den 
Gemeinderat zur Attraktivierung der Vordergasse gutgeheissen. Dieser verlangte die
Durchführung eines Gestaltungswettbewerbes, der auf dem Bericht des Forums Neunkirch 
basiert. Gleichzeitig wurde dafür ein Kredit von CHF 70'000 bewilligt.

Im Rahmen eines runden Tisches mit Forums-Vertretern, Tourismus, Anwohnern, Gewerbe, 
Verein Kulturgschicht Nüchilch sowie dem Antragssteller wurde das weitere Vorgehen
diskutiert und festgelegt.

Antragsgemäss wurde 2019 der Projektwettbewerb gestartet. Für Planerleistungen zur
Ausarbeitung des Wettbewerb-Programms und der Organisation des Wettbewerbes wurde 
das Ingenieurbüro für Verkehrsplanung IBV Hüsler beauftragt, welches bereits die 
Ausarbeitung des Teils "Verkehr" beim Forum Neunkirch fachlich begleitet hatte.

Das Büro IBV Hüsler formulierte einen Studienauftrag mit dem Ziel, die Vordergasse 
gestalterisch aufzuwerten, um mehr Flächen für den Aufenthalt und die Zirkulation des 
Fussverkehrs und nutzbare Aussenräume für die Gewerbetreibenden und Bewohner*innen
zu gewinnen. Zusätzlich wurde die Nord-Süd-Querung für den Langsamverkehr in den 
Perimeter aufgenommen, ebenso der Alleenring am Wettigraben. Für diesen
Querungsbereich galt es eine Aufwertung zu erreichen und der Sicherheit der Kinder im 
Umfeld des Spielplatzes Rechnung zu tragen. Mit diesen Grundlagen wurde der Planer-
Wettbewerb ausgeschrieben.

Zur Begleitung des Wettbewerbsprozesses wurde ein Beurteilungsgremium, bestehend aus 
Fachleuten, Städtlibewohner*innen und Gewerbetreibenden an der Vordergasse, gebildet.

Anfangs 2020 wählte das Beurteilungsgremium aus einem Bewerberfeld mit 10 Teams drei
Teams für die Teilnahme am Studienauftrag aus. Mit diesen fand eine Begehung vor Ort und 
eine Zwischenpräsentation statt. Mitte 2020 wurden dem Begleitgremium in der Schluss-
präsentation die Wettbewerbsbeiträge vorgestellt.

Mit klarer Mehrheit wurde vom Beurteilungsgremium der Beitrag des Teams bbz bern GmbH, 
Landschaftsarchitekten BSLA, Bern, Christian Salewsi & Simon Kretz, Architekten GmbH –
Städtebau, Zürich, WAM Planer und Ingenieure AG Solothurn, Büro Dudler Raum - und 
Verkehrsplanung, Biel, der Gemeinde zur Weiterbearbeitung empfohlen. 

Am 4. September 2020 wurde im Rahmen einer öffentlichen Präsentation der Bericht des 
Beurteilungsgremiums mit der detaillierten Würdigung aller drei Wettbewerbsbeiträge der 
Öffentlichkeit präsentiert.
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Das Siegerprojekt 

Als Siegerprojekt ging dasjenige des Büros bbz bern GmbH, Landschaftsarchitekten BSLA, 
Bern, Christian Salewsi & Simon Kretz, Architekten GmbH – Städtebau, Zürich, WAM Planer 
und Ingenieure AG Solothurn, Büro Dudler Raum - und Verkehrsplanung, Biel hervor. 
Dessen Gestaltungsvorschlag besticht durch die sensible Einfühlung in die Qualitäten und 
Problematiken der Vordergasse sowie durch einen gewissen Mut, schwierige Fragen zu 
erkennen und anzupacken. Das betrifft insbesondere die Nutzung des Aussenraumes auf 
der sonnenexponierten Strassenseite in den Sommermonaten.

Gesamtkonzept (Auszug aus dem Schlussbericht des Beurteilungsgremium)

Das historische Städtli erhält eine neue Strassenraumgestaltung und wird durch moderne 
Elemente wie Kiesintarsien und transparente, schattenspendende Bäume den aktuellen 
Bedürfnissen und Anforderungen gerecht. Die Nord-Süd-Verbindung durch das Zentrum wird 
ergänzend zur Vordergasse als wichtige Fussgängerverbindung erkannt und gestärkt. 
Die historischen und sozial bedeutenden Orte werden entlang der Achse gleichwertig zur
Umgebung gestaltet und als Aufenthaltsbereiche hervorgehoben. Dies sind die beiden Parks
am Eingang zum Städtli, der Bereich vor der Kirche sowie die Aufweitung beim Gemeinde-
haus. Drei grössere Bäume markieren den wichtigen Ort beim Gemeindehaus als Zentrum, 
der sich in die historische Strassenachse einfügt.
Die Gestaltung baut auf der Konzeptstudie vom Verein Forum Städtli Neunkirch auf, deren 
grundlegenden Ideen und Massnahmen zur Revitalisierung und zum Aufbau der Alleen,
zum Verkehr und zur Parkierung übernommen wurden. Auch die Massnahmen zu den 
Dunglegen werden ins Konzept übertragen, werden jedoch in der Vordergasse zugunsten 
einer multifunktionalen Gestaltung neu ausgelegt. Der Fokus liegt beim Materialwechsel für 
Vorbereiche und Traufgänge und der Entwicklung von zusammenhängenden Flächen.
Eine multifunktionale Nutzung ermöglicht, dass die Aufenthaltsbereiche auch als Parkplatz 
benützt werden können. Auf diese Weise wird ein räumliches wie auch zeitliches Neben-
einander verschiedener Ansprüche ermöglicht.
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Die Wahl eines nicht-symmetrischen Querschnittes reiht sich durchaus logisch in den 
historischen Kontext der Vordergasse ein. Dabei ist es interessant, dass gegenüber dem 
historischen Vorbild eine «Umkehrung» vorgeschlagen wird. Währendem früher für die 
Dunglegung die «Schattenseite» bevorzugt wurde, wird diese neu hauptsächlich zum 
Zirkulationsraum für Fussgänger, Velos und Autos. Entlang den Fassaden sind Aussen-
sitzplätze möglich.

In der Gassenmitte ist eine breite Wasserrinne angeordnet, auf der «Sonnenseite» sind
Aufenthaltsflächen, Gehbereiche und die Parkierung vorgesehen. Dabei wird auf das
Problem der starken Erwärmung der «Sonnenseite» in den Sommermonaten eingegangen, 
indem schattenspendende Kleinbäume und entsiegelte Bodenbeläge als neue Elemente 
vorgeschlagen werden.

Das Konzept der Oberflächengestaltung mit der Asphaltierung des Fahrstreifens und
einer fussgängerfreundlichen Pflästerung der Gehbereiche überzeugt funktional und führt
zu einer klaren Zuordnung des Fahrbereiches trotz geringen Niveauunterschieden.

Für die Nord-Süd-Querung des Städtlis wird eine Reihe von guten Lösungen aufgezeigt,
die auch spielerische Elemente aufweist wie das Bereitstellen von entsiegelten
Abstellplätzen für Autos nördlich der Kirche und beim Kinderspielplatz. Diese Flächen
werden chaussiert vorgeschlagen und sind temporär je nach Bedarf nutzbar.
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Die bautechnische Robustheit wird auf Grund der dargestellten Details positiv beurteilt.
Dieser Umstand wird dadurch unterstützt, dass beim Einbahnregime im zentralen Teil der
Vordergasse die Wasserrinne von schweren Fahrzeugen nicht oft überfahren wird, da
keine Ausweichmanöver infolge von Gegenverkehr stattfinden.

Die Kosten werden als verhältnismässig eingeschätzt. Zwar wird die aufwändige
Pflästerung auf grossen Flächen angewendet und die vorgeschlagenen Bäume sind mit
zusätzlichen Kosten verbunden. Dem steht jedoch ein entsprechender Nutzen bezüglich
der Aufwertung des Erscheinungsbildes und der Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten 
des öffentlichen Raumes im Sommer gegenüber. Die Entwässerung wird aufgrund der 
Reduktion auf eine Wasserrinne eher günstig.

Erwägungen

Der Gemeinderat möchte die Attraktivierung der Vordergasse mit dem Siegerteam 
weiterentwickeln, wozu ein Vorprojekt ausgearbeitet werden soll.

Folgende Klärungen, Bereinigungen und Rahmenbedingungen sind in diesem Vorprojekt 
aufzunehmen:

 Die Konsequenzen der Gegenverkehrsführung in der inneren Vordergasse sind aufzu-
zeigen und die entsprechenden Vor- und Nachteile vom Ein-/ und Zweirichtungsverkehr 
sind unter Einbezug der interessierten Kreise zu beurteilen. Dabei sind Gassen des 
Städtlis, mit der Ausnahme der Vordergasse, teilweise der «Nord-Süd-Querung» und 
dem mittleren Bereich des Wettigrabens sowie der Zu-/ und Wegfahrt von Norden zur 
Kirche für die Anwohner und andere Berechtigte zu reservieren (Anwohner, Berechtigte 
und Zubringerdienst gestattet). Die beiden Tore sind in beiden Fahrrichtungen offen zu 
halten. 

 Die mögliche Position und Art der Kleinbäume ist abzuklären, der Aufwand für deren
Unterhalt und die Machbarkeit für Baumgruben.

 Aus der Perspektive der Denkmalpflege ist aufzuzeigen, dass das Erscheinungsbild der 
Fassaden auch mit den gestalterischen Elementen dominant bleibt.

 Mit den Anwohnerinnen und Anwohnern ist die Lage der Abstellplätze und der Aufent-
haltsorte zu diskutieren. 

 Die Sicherheitsaspekte (Sichtwinkel etc.) sind insbesondere entlang der Nord-Süd-
Querung vertieft zu untersuchen und zu klären.

 Die Gestaltung des «Platzes» beim mittleren Brunnen und vor dem Gemeindehaus ist 
zu entwickeln.

 Zurzeit gilt im Städtli das Geschwindigkeitsregime Tempo 30. Wird das Konzept des 
empfohlenen Teams in seinen wesentlichen Zügen umgesetzt, so dürfte sich die Fahr-
geschwindigkeit eher auf einem tieferen Niveau einpendeln. Es wäre somit auch denk-
bar, weite Teile des Städtlis als Begegnungszone zu signalisieren. Die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen sind aufzuzeigen.
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 Die Aufwertung des Grabens als Grüngürtel ist konsequent weiterzuverfolgen. Eine 
neue Arbeitsgruppe soll die Ausarbeitung des Vorprojektes begleiten. 

Vom Siegerteam wurde für die Ausarbeitung des Vorprojektes unter Berücksichtigung der 
oben genannten Rahmenbedingungen eine Richtpreisofferte eingeholt.

Richtpreisofferte Vorprojekt

(bbz landschaftsarchitekten u.a.)
Honorierung im Zeittarif mit Kostendach und Stundennachweis, gemäss SIA 105

Perimeter (m2) 5'700
angenommener m2-Preis CHF 300
approximative Baukosten Mio. CHF 1.71
Schätzung Stundenaufwand (h) CHF 608
Total inkl. MwSt. CHF    88'531

Kosten für Arbeitsgruppe (Begleitung 
Vorprojekt) 

CHF      5'000

Reserve / Rundung CHF 6'469

Gesamtbetrag CHF 100'000

Ziel ist, bis zur Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2021 das Vorprojekt mit Kosten 
zur Beantragung des Projektierungs- und Baukredits vorzulegen.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindever-
sammlung den Antrag:

Antrag

Für das Vorprojekt zur Strassenraumgestaltung der Vordergasse und der Aufwertung der 
Nord-Südquerung gemäss Siegerprojekt ist ein Projektkredit im Betrag von CHF 100'000 
inkl. MwSt. zu genehmigen.
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3. Nachtragskredit für Ersatz Wasserleitung, 
Instandstellung Kanalisation und fehlender 
Deckbelag Schmerlatstrasse

Ausgangslage

Die Gemeinde Neunkirch beabsichtigt den Ersatz der Wasserleitung in der Schmerlatstrasse 
auf einer Länge von 75 Metern sowie den Einbau des fehlenden Deckbelages auf einer 
Länge von 230 Metern. 
Grundlage für den Entscheid zur Wasserleitungssanierung bildet der Generelle 
Wasserversorgungsplan (GWP). Gemäss dem GWP muss der Leitungsabschnitt erneuert 
und vergrössert werden. Geplant ist eine Vergrösserung auf einen Durchmesser von 
d160/130.88mm. Die Arbeiten beschränken sich auf den öffentlichen Raum. 
Die Kanal-TV Aufnahmen in der Schmerlatstrasse haben gezeigt, dass gleichzeitig einige 
Sanierungen an der Kanalisationsleitung ausgeführt werden müssen. 
Das Projekt wurde im Rechnungsjahr 2020 budgetiert, aber nicht ausgeführt. Grund sind 
Synergien mit dem Kanton, welcher ab Mai 2021 beim Radweg Schmerlat Neunkirch den 
Belag erneuert. 
Nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM2) dürfen nicht begonnene Projekte, nicht 
auf das nächste Rechnungsjahr übertragen werden. Damit wird ein neuer Kreditbeschluss 
erforderlich.

Erwägungen

Ersatz Wasserleitung

Die bestehende Versorgungsleitung in der Schmerlatstrasse mit einer Nennweite von 100 
Millimetern ist am Ende ihrer Lebensdauer und genügt den heutigen Anforderungen in Bezug 
auf die Versorgungs- und Löschwassersicherheit nicht mehr. Aufgrund der Bebauung des 
Quartiers dürfte die Leitung 50 – 60 Jahre alt sein.

Mit dem Ersatz der Versorgungsleitung erfolgt die Sicherstellung der Löschwasserver-
sorgung an der Peripherie des Siedlungsgebietes. Damit wird die Versorgungssicherheit im 
Sinne des GWP erhöht. Geplant ist ein Ersatz der Wasserleitung mit einer Dimension von d 
= 160/130.8mm. Die Länge der Wasserleitung beträgt 75 Meter.

Kosten Ersatz Wasserleitung

Es ist mit folgenden Kosten und Beiträgen zu rechnen: (Kostenvoranschlag, +/- 10%)

Kostenvoranschlag (brutto, inkl. MwSt.) CHF 70'000
Zugesicherter Beitrag Feuerpolizei CHF 16’000
Nettokosten (inkl. MwSt.) CHF 54’000
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Fehlender Deckbelag

Nach dem Ersatz der Wasserleitung sind die Werkleitungen soweit saniert, dass in der 
Schmerlatstrasse der noch ausstehende Deckbelag eingebaut werden kann. Der Bereich 
erstreckt sich ab der Schaffhauserstrasse auf einer Länge von ca. 230 Meter. 

Kosten Deckbelag

Es ist mit folgenden Kosten zu rechnen: (Kostenvoranschlag, +/- 10%)

Kostenvoranschlag (Brutto, inkl. MwSt.) CHF 50’000

Instandstellung Kanalisation

Die Gemeinde hat im geplanten Bereich des Deckbelagseinbaus die bestehende Kanali-
sation kontrolliert. Im bestehenden "Generellen Entwässerungsprojekt" (GEP) der Gemeinde 
Neunkirch sind keine Leitungsschäden im Bauperimeter der Schmerlatstrasse eingetragen.
 
Auf Grund von Kanal-TV Aufnahmen stellte sich heraus, dass kleinere örtliche 
Leitungsschäden vorhanden sind. Die Leitungsschäden können mit Hilfe des grabenlosen 
Roboterverfahrens behoben werden. Das beauftragte Ingenieurbüro WBI empfiehlt die 
bestehenden Kanalisationsleitungen zu sanieren, bevor grössere Schäden entstehen.

Kosten Instandstellung Kanalisation

Es ist mit folgenden Kosten zu rechnen: (Kostenvoranschlag, +/- 10%)

Kostenvoranschlag (Brutto, inkl. MwSt.) CHF 20’000

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversam-
mlung den Antrag:

Antrag

Der Projektkredit von brutto CHF 140'000 inkl. MwSt für

- den Ersatz der Wasserleitung Schmerlatstrasse
- den fehlenden Deckbelag der Schmerlatstrasse
- die Instandsetzung der Kanalisation der Schmerlatstrasse

ist zu genehmigen.
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4. Baurechtsvertrag Oberhof

Ausgangslage

Im Jahr 1999 wurde die Kurt Schärrer-Stiftung Neunkirch gegründet. Übergeordnetes Ziel 
der vom damaligen Gemeinderat initiierten Stiftung war es, die Gebäude um den Oberhof 
der Öffentlichkeit zurückzugeben. Die Stiftung verfügt über die Liegenschaft GB 2010 mit 
dem Liegenschaftsteil Oberhof 12 sowie über das Wohnhäuschen und die grosse Stall-
scheune an der Gächlingerstrasse.

Getreu dem Zweckartikel mit dem Ziel, die Gebäude des Eigentümers Kurt Schärrer 
dauerhaft für die Nachwelt zu erhalten und nach dem Tod des Stifters dem Ortsmuseum 
neue räumliche Möglichkeiten zu erschliessen, wurden in den letzten drei Jahren diverse 
Nutzungskonzepte entworfen. Zusammen mit dem innovativen Weinbauern Markus Ruch, 
der in der Zehntenscheune und im Erdgeschoss des alten Wachtpostens in Neunkirch 
keltert, konnte in mehreren Anläufen ein schlüssiges Konzept für Nutzung und Erhalt der 
Gebäude ausgearbeitet werden, welches vom Stiftungsrat im Frühling 2020 gutgeheissen 
worden ist.
Das vorliegende, noch in Bearbeitung befindliche Projekt stützt sich im Wesentlichen auf 
zwei Elemente ab:

Die dem Oberhof zugewandten Gebäudeteile innerhalb der Stadtmauer mit den kulturell 
ausgerichteten Bereichen «Forum für Stadtgeschichte» und «Kulturlandschaft Klettgau», und 
die ausserhalb der Stadtmauer liegenden Gebäudeteile mit dem landwirtschaftlich 
ausgerichteten Keltereibetrieb für innovative Produktion von Wein- und Obstbau.

Im Dezember 2020 wurde ein Baugesuch eingereicht. Aktuell laufen die Detailabklärungen 
zur definitiven Nutzung und der Bereitstellung der finanziellen Mittel. Hierzu wird sich der 
Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt festlegen. Eine grundsätzliche, namhafte 
Beteiligung durch die Gemeinde wurde unter Vorbehalt der Genehmigung durch die 
Gemeindeversammlung in Aussicht gestellt.

Erwägungen

Bereits im August 2019 hat der Gemeinderat die Bereitschaft einer grundsätzlichen 
Beteiligung in Aussicht gestellt, um die Projektrealisierung zu unterstützen, und 2021einen 
Budgetbetrag eingesetzt.
Eine tragende Säule im Projekt ist der Konzeptteil "Wein und Obstbau". Dieser Teil generiert 
über Mieterträge wesentliche Einnahmen, welche wiederum den Erhalt und Unterhalt der 
Gebäude sichern.
Das ursprüngliche Flächenangebot reicht für eine nachhaltige betriebliche Entwicklung in der
Partnerschaft mit Weinbau Markus Ruch und Obstbau Benj Oswald bezüglich Raumnutzung 
im Rahmen der Kurt Schärrer-Stiftung nicht aus. Die Hinzunahme der Fläche der Scheune 
GB Nr. 2011 würde eine rationelle und entwicklungsfähige Betriebsführung erlauben.

Die Scheune GB 2011 gehört der Einwohnergemeinde Neunkirch und wird aktuell als
Bestandteil des Museums vorwiegend zum Thema Landwirtschaft genutzt. Ein Verkauf der
Liegenschaft GB 2011 steht für die Einwohnergemeinde nicht zur Diskussion. Somit verbleibt
die Option eines Baurechtsvertrages.
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Der Gemeinderat schlägt ein Baurecht für 60 Jahre mit der Option auf Verlängerung um 
weitere 30 Jahre vor.  Als Bemessungsgrundlage wurde die Bodenfläche des Baurechts-
grundstückes mit 116m2 zu einem Bodenwert von CHF 100.-/m2 Grundstücksfläche 
festgelegt, was eine Wertbasis von CHF 11'600.- ergibt. Daraus soll ein Baurechtszins von 
3.5%, somit CHF 406.- pro Jahr generiert werden.

Der Wert des bestehenden Gebäudes wird mit CHF 1.00 gerechnet, mit der Pflicht, einen 
Ersatzraum für den Landwirtschaftsteil des Ortsmuseums anzubieten.

Im Weiteren gilt ein gesetzliches Vorkaufsrecht. Der Heimfall des Gebäudes wird mit einem 
reduzierten Marktwert, abhängig von der allgemeinen Wertentwicklung der Immobilie mit 
80% des dannzumaligen Marktwertes definiert.

Als Gegenleistung tritt die Kurt Schärrer-Stiftung im Zuge der Errichtung des Baurechts das 
Grundstück GB Nr. 2009 unentgeltlich, jedoch nicht im Sinne einer Schenkung, an die 
Einwohnergemeinde Neunkirch ab. Der Wert des Vertragsobjektes ist in der Bemessung des 
Bodenwerts der Baurechtsliegenschaft angemessen berücksichtigt worden.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversam-
mlung den Antrag:

Antrag

1. Der Baurechtsvertrag betreffend Scheune GB Nr 2011 zwischen der Kurt Schärrer-
Stiftung und der Gemeinde Neunkirch wird unter Vorbehalt, dass das Gesamtprojekt 
realisiert werden kann, genehmigt.

2. Der Gemeindepräsident, wird bevollmächtigt, den Vertrag beim Grundbuchamt zu 
unterzeichnen.
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Öffentliche Beurkundung

Baurechtsvertrag

Die Einwohnergemeinde Neunkirch
öffentlich-rechtliche Körperschaft, 

handelnd durch den Gemeinderat, dieser handelnd durch den Gemeindepräsidenten 
Rudolf Vögele, und die Gemeindeschreiberin Sonja Schönberger, gemäss Beschluss 
vom xx.xx.2021 (Protokollauszug bei den Akten)

als Eigentümerin des Grundstückes Neunkirch GB Nr. 2011, nachfolgend Grundeigentümerin oder 
Baurechtsbelastete genannt,

und die Kurt Schärrer-Stiftung
Stiftung, Neunkirch  (UID: CHE-110.246.129)
Herrengasse 22, CH-8213 Neunkirch

heute vertreten durch Ernst Reich, von Eschlikon TG, in Neunkirch, Präsident des 
Stiftungsrates, und Markus Tanner, von Bargen SH, in Stetten SH, Mitglied des 
Stiftungsrates, beide mit Unterschrift zu zweien

als Dienstbarkeitsberechtigte, nachfolgend Baurechtsberechtigte genannt,

vereinbaren den nachbeschriebenen Baurechtsvertrag:

A. Feststellung

Die Einwohnergemeinde Neunkirch ist Eigentümerin des Grundstückes

Grundbuch Neunkirch/2011
Grundstückbeschreibung

Grundstücksart: Liegenschaft
Form der Führung: Eidgenössisch
Dominierte Grundstücke: Liegenschaft Neunkirch/2022 zu 0/0
Lagebezeichnung im obere Hof 
Plan-Nr. 43
Fläche: 116 m2
Bodenbedeckung: Gebäudegrundfläche
Gebäude: Gebäude, Vers.-Nr. 104

Oberhofgasse 8

Anmerkungen

Datum/Beleg Bezeichnung
01.01.1912 A UEB 495 Benützungsflächen: Nr. 99  (GS 2011) Nr. 100,101,102,   (GS 2012) Nr. 

103,104,105,   (GS 2015) Nr. 106,107,108,   (GS 2016) Nr. 109,110,       (GS 
2021), ID.1000/000495

Vormerkungen 

Datum/Beleg Bezeichnung
keine

Dienstbarkeiten 

Datum/Beleg Bezeichnung
25.08.1921 D UEB 2260 (R) Baurecht für Kanal, ID.1000/002260

z.L. LIG Neunkirch/2406

16 17



31.10.1921 D UEB 14044 (R) Benützungsrecht, ID.1000/014044
z.L. LIG Neunkirch/2010

30.12.1925 D UEB 14041 (R) Wasserleitungsrecht, ID.1000/014041
z.L. LIG Neunkirch/2002

Grundlasten

Datum/Beleg Bezeichnung
keine

Grundpfandrechte

Datum/Beleg Grundpfandrecht
keine

Subjektiv-dingliches Grundstück Grundbuch Neunkirch/2022
Grundstückbeschreibung

Grundstücksart: Liegenschaft
Form der Führung: Eidgenössisch
Lagebezeichnung obere Hofgass 
Plan-Nr. 43
Fläche: 154 m2
Bodenbedeckung: Dunglegi

Anmerkungen

Datum/Beleg Bezeichnung
01.01.1912 A UEB 495 Benützungsflächen: Nr. 99  (GS 2011) Nr. 100,101,102,   (GS 2012) Nr. 

103,104,105,   (GS 2015) Nr. 106,107,108,   (GS 2016) Nr. 109,110,       (GS 
2021), ID.1000/000495

Vormerkungen 

Datum/Beleg Bezeichnung
keine
Dienstbarkeiten 

Datum/Beleg Bezeichnung
keine

Grundlasten

Datum/Beleg Bezeichnung
keine

Grundpfandrechte

Datum/Beleg Grundpfandrecht
keine

B. Baurecht

I. Vereinbarungen mit dinglicher Wirkung

Inhalt und Dauer des Baurechts
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Art. 1

Die Einwohnergemeinde Neunkirch, als Eigentümerin des Grundstückes Grundbuch Neunkirch GB Nr. 2011

räumt der Kurt Schärrer-Stiftung, Stiftung mit Sitz in Neunkirch nachfolgend Baurechtsberechtigte genannt,

im Sinne von Art. 675 und 779 ff. ZGB das übertragbare dingliche Recht ein, auf dem Grundstück Neunkirch GB 
Nr. 2011 gemäss den nachfolgenden Vertrags- und den gesetzlichen Bestimmungen die heute bestehende 
Scheune mit Stall Versicherungs-Nr. 104 fortbestehen zu lassen. 

Unterhalt und Umnutzung im Rahmen des Zweckartikels der Stiftungsurkunde der Baurechtsberechtigten, konkret 
ist im Wesentlichen vorgesehen, die Gebäudeerschliessung und Infrastrukturräume sowie allgemeine nutzbare 
Räume einzurichten gemäss den eingereichten Baugesuchsplänen vom 15.12.2020.

Das Erscheinungsbild des Gebäudes darf nicht wesentlich verändert werden.

Die Baurechtsberechtigte ist verpflichtet, das Gebäude während der gesamten Baurechtsdauer fachgerecht zu 
unterhalten.

Mit dem Abschluss dieses Baurechtsvertrages geht die Baurechtsberechtigte gegenüber der Grundeigentümerin 
insbesondere die im folgenden genannten Verpflichtungen ein.

Erhalt und Pflege des Gebäudes (in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Zweckartikels in der 
Stiftungsurkunde) im Sinne der historischen baukulturellen Bedeutung des Oberhofs.

Die Baurechtsberechtigte verpflichtet sich, die Nutzung des Gebäudes im Sinne des präzisierenden 
Zusatzartikels in der Stiftungsurkunde auszugestalten.

Zur Einhaltung dieser Vorgaben erlässt die Gemeinde Neunkirch im Baubewilligungsverfahren einschlägige 
Bestimmungen.

Art. 2

Die Baurechtsfläche umfasst das ganze Grundstück mit einer Fläche von 116 m2 und ist in der Messurkunde Nr. 
2121-001 vom 11.01.2021 ersichtlich. Die Messurkunde bildet Bestandteil des Vertrages.

Art. 3

Das Baurecht wird für die Dauer von 60 (sechzig) Jahren eingeräumt, gerechnet vom Tage seiner Eintragung im 
Grundbuch.

Art. 4

Das Baurecht ist als selbständiges und dauerndes Recht im Grundbuch Neunkirch aufzunehmen (Art. 779 Abs. 3 
und Art. 943 Ziffer 2 ZGB); es erhält die Grundbuch-Nummer 3582.

II. Vereinbarungen mit realobligatorischer Wirkung

Art. 5 - Baurechtszins

Der anfängliche Baurechtszins beträgt CHF 406.00 pro Jahr zu einem Zinssatz von 3.5 %, nachschüssig, mit 
Fälligkeit jeweils zum Jahresende, erstmals per xx.xx.20xx.

Als Bemessungsgrundlage ist die Bodenfläche des Baurechtsgrundstücks (116 m2) zu einem Bodenwert von 
CHF 100.00 pro m2 Grundstücksfläche festgelegt worden (116m2 = anrechenbare Fläche à CHF 100.00; 
Wertbasis somit CHF 11'600.00)

Anpassung des Baurechtszinses 
Der Baurechtszins muss alle zehn Jahre überprüft und neu festgesetzt werden. Die Neufestsetzung des 
Baurechtszinses soll partnerschaftlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Leistungen der Vertragspartner 
geschehen. Objektives Kriterium ist die Veränderung des festgesetzten Bodenwerts.
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Art. 6 - Heimfall

Ordentlicher Heimfall:

Beim ordentlichen Heimfall gehen die Gebäulichkeiten mit dem Erlöschen des Baurechts infolge Zeitablauf oder 
Vereinbarung der Beteiligten in das Eigentum der Grundeigentümerin über.

Die Grundeigentümerin ist verpflichtet, der Baurechtsberechtigten für die übernommenen Gebäude eine 
Entschädigung in bar zu entrichten. Die Heimfallentschädigung wird fällig auf den Tag des Erlöschens des 
Baurechts.

Nach Ablauf der Baurechtsdauer hat die Grundeigentümerin eine Entschädigung zu entrichten in der Höhe von 
80 % des dannzumaligen Marktwertes der heimfallenden Gebäude.

Marktwert der Liegenschaft: der Preis, der bei einem Verkauf der Liegenschaft als Ganzes (das heisst Boden und 
Baute) unter normalen Verhältnissen im Heimfallzeitpunkt erzielt würde.

Vorzeitiger Heimfall:

Für den vorzeitigen Heimfall gelten die zwingenden gesetzlichen Vorschriften der Art. 779f-h ZGB. Streitigkeiten 
darüber entscheiden die ordentlichen Gerichte. Bevor die Grundeigentümerin den vorzeitigen Heimfall durch 
Übertragung des Baurechtes an sie verlangen kann, hat sie die Baurechtsberechtigte schriftlich (per 
Einschreiben) zu mahnen, ihr dabei den vorzeitigen Heimfall anzudrohen und ihr eine angemessene Frist für die 
Wiederherstellung des vertragsmässigen Zustandes anzusetzen.

Zu röm. II Vormerkungsvereinbarung

Die vorstehend unter Art. 5 und 6 getroffenen Vereinbarungen zum Baurechtszins und zum Heimfall sind 
anlässlich der Eintragung des Baurechtes im Grundbuch sowohl auf dem baurechtsbelasteten Grundstück wie 
auch auf dem Baurechtsgrundstück wie folgt vorzumerken:

Vereinbarungen zu Baurecht vom xx.xx.20xx (Baurechtszins und Heimfall).

Bemerkung:
Bzgl. der von Gesetzes wegen bestehenden Realobligationen (gesetzliches Vorkaufsrecht und Anspruch auf 
Pfandrecht für Baurechtszins) vgl. Art. 15 und 16 -hinten-.  

III. Vereinbarungen mit obligatorischer Wirkung 

Art. 7 - Besitzesantritt / separate Abrechnung

Der Antritt des Baurechtsgrundstückes durch die Baurechtsberechtigte in Rechten und Pflichten, Nutzen, Lasten 
und Gefahr erfolgt mit dem heutigen grundbuchlichen Vertragsvollzug. Die Parteien verzichten auf eine separate 
Abrechnung über und Ausgleichung der laufenden Einnahmen und Ausgaben. 

Art. 8 - Übergang bestehendes Gebäude / Entschädigung

Mit der Baurechtsbegründung geht das Eigentum am bestehenden Gebäude Vers.-Nr. 104 auf die 
Baurechtsberechtigte über.

Als Entschädigung für den Eigentumsübergang dieses Gebäudes bezahlt die Baurechtsnehmerin der 
Baurechtsgeberin heute einen Betrag von CHF 1.00 (Franken ein).

In dieser Entschädigung sind einbezogen die Pflicht der Baurechtsberechtigten Ersatzraum anzubieten für den 
Landwirtschaftsteil des Ortsmuseums Neunkirch, welcher sich in der Baurechtsliegenschaft befindet sowie die 
allgemeinen Verpflichtungen aus der Stiftungsurkunde.

Art. 9 - Versicherung

Die Parteien haben Kenntnis von Artikel 54 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG), wonach 
Verträge über private Schaden- und Haftpflichtversicherungen auf die Erwerbspartei übergehen, sofern diese den 
Übergang nicht innert 30 Tagen nach Vertragsvollzug beim Versicherer mit schriftlicher Erklärung ablehnt. 
Allfällige Versicherungspolicen sind der Baurechtsberechtigten bei der Eigentumsübertragung zu übergeben. 
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Art. 10 - Niederspannungsinstallationen

Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass nach Ziff. 3 des Anhangs zur Verordnung über die elektrische 
Niederspannungsinstallationen vom 7. November 2001 die Niederspannungsinstallationen mit zehn- oder 
zwanzigjähriger Kontrollperiode bei einer Handänderung kontrolliert werden müssen, wenn seit der letzten 
Kontrolle mehr als fünf Jahre vergangen sind. Sämtliche anfallenden Kosten, auch solche zur Behebung allfälliger 
Mängel, sind von der Baurechtsberechtigten zu bezahlen. 

Art. 11 - Erschliessung

Das baurechtsbelastete Grundstück gilt zum Zeitpunkt der Baurechtsvergabe als erschlossen. Die 
Baurechtsberechtigte hat einzig die Anschlussgebühren und Aufwendungen für die Werkleitungen zu 
übernehmen, die für ihre Bauten erforderlich sind.

Art. 12 - Überlassung / Gewährleistung

Die Überlassung des baurechtsbelasteten Grundstückes sowie der Gebäude erfolgt in dem der 
Baurechtsberechtigten bekannten heutigen Zustand und ohne jegliche Sach- und Rechtsgewähr seitens der 
Grundeigentümerin, insbesondere hinsichtlich der Eignung als Baugrund. 

Art. 13 - Miete

Die Parteien haben Kenntnis von den gesetzlichen Bestimmungen über die Veräusserung von Miet- (Art. 261 OR) 
und Pachtgegenständen (Art. 290 OR).
Die Parteien erklären, dass über das Vertragsobjekt Mietverhältnisse bestehen. Diese Mietverhältnisse sind der 
Baurechtsberechtigten bekannt, weshalb die Parteien auf eine nähere Spezifikation verzichten. 
Die Mietverhältnisse gehen von Gesetzes wegen auf die Baurechtsberechtigte über (Art. 261 Abs. 1 OR). Die 
Baurechtsberechtigte übernimmt sämtliche Schadenersatzansprüche, die aus einer vorzeitigen Kündigung der 
Mietverhältnisse (Art. 261 Abs. 2 OR) an die Grundeigentümerin gestellt werden könnten.
Die entsprechenden Mietverträge samt den dazugehörenden Unterlagen sind der Baurechtsberechtigten im 
Rahmen des Vertragsvollzuges zu übergeben.

Art. 14 - Bauvorhaben / Baueingabe

Die Baurechtsberechtigte kann auf dem baurechtsbelasteten Grundstück beliebige, zonenkonforme Bauten und 
Anlagen erstellen oder an bestehenden Bauten/Anlagen entsprechende Anpassungen vornehmen. 

Seitens der Grundeigentümerin gilt sie als ermächtigt, die dafür notwendigen Baubewilligungen selbständig und 
auf eigene Rechnung einzuholen. 
Es ist Sache der Baurechtsberechtigten sich über die öffentlich-rechtlichen Bau- und Umweltschutzvorschriften, 
wie zum Beispiel Zonenplan, Beitragsreglemente, spezielle Bauvorschriften, Verdachtsflächenplan (Altlasten), zu 
informieren.

Art. 15 - Vorkaufsrecht

Gemäss Art. 682 Abs. 2 ZGB haben sowohl die Grundeigentümerin am selbständigen und dauernden Baurecht, 
als auch die Inhaberin des Baurechtes am baurechtsbelasteten Grundstück, ein gesetzliches Vorkaufsrecht, 
welches ohne grundbuchliche Vormerkung besteht.

Art. 16 - Sicherung des Baurechtszinses

Auf eine grundpfandrechtliche Sicherstellung des Baurechtszinses wird vorläufig verzichtet.

Art. 17 - Gerichtsstand

Streitigkeiten aus diesem Vertrag werden durch die ordentlichen Gerichte entschieden.

Art. 18 - Gebühren

Die Gebühren des Grundbuchamtes werden je zur Hälfte von den Vertragsparteien bezahlt, desgleichen die 
Kosten für die Vermessung der Baurechtsparzelle und die Ausfertigung der Messurkunde.

Für die Gebühren des Grundbuchamtes haften die Parteien gemäss Artikel 136 Absatz 5 EGzZGB solidarisch.
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Art. 19 - Abgaben und Haftung

Die Baurechtsberechtigte trägt alle mit den Baurechtsobjekten verbundenen öffentlich- und privatrechtlichen 
Verpflichtungen. 
Werden Steuern und Abgaben, welche das Baurechtsobjekt betreffen, bei der Grundeigentümerin erhoben, so 
hat die Baurechtsberechtigte diese in vollem Umfang Ersatz zu leisten. Steuern und Abgaben, die sich auf den 
mit dem Baurecht belasteten Boden allein beziehen, werden von der Grundeigentümerin getragen.

Die Baurechtsberechtigte übernimmt die gesetzliche Haftung (Werk- und Grundeigentümerhaftung) bezüglich der 
Gebäude und des baurechtsbelasteten Grundstückes. Wird die Grundeigentümerin trotzdem als Eigentümerin 
des mit dem Baurecht belasteten Bodens von einem Dritten belangt (z.B. gestützt auf Art. 679 und 684 ZGB oder 
Art. 58 OR), so steht ihr in vollem Ausmass der Rückgriff auf die Baurechtsberechtigte zu.
Art. 20 - BewG

Die Baurechtsberechtigte hat Kenntnis vom Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen 
im Ausland (BewG) vom 16.12.1983 und der dazugehörigen Verordnung (BewV) vom 01.10.1984.

Der Vertreter der Baurechtsberechtigten bestätigt, dass
 bei seiner Firma keine Beteiligung in irgendeiner Form durch Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland 

vorliegt;
 es sich beim Erwerb von Grundeigentum durch seine Firma um einen Nebenzweck handelt; 
 die Finanzierung der im Baurecht zu erstellenden Gebäude nicht durch Personen mit Wohnsitz oder Sitz im 

Ausland erfolgt.

Der Vertreter der Baurechtsberechtigten lässt sich bei diesen Erklärungen behaften. Für spätere, 
zustimmungsbedürftige Änderungen in der Gesellschaft sind die notwendigen Bewilligungen einzuholen.

Art. 21 - Weiterüberbindung

Die Baurechtsberechtige ist verpflichtet, bei einer Übertragung des Baurechtes auf einen Dritten sämtliche in 
diesem Vertrag begründeten Verpflichtungen zu überbinden, mit der Auflage, alle späteren Rechtsnachfolger in 
gleicher Weise zu verpflichten.

Art. 22 - Verlängerung

Die Baurechtsberechtigte hat Anspruch auf eine Verlängerung des Baurechts um zunächst 30 Jahre, dies unter 
dem Vorbehalt der Neufestlegung des Baurechtszinses aufgrund dannzumaliger Verhandlungen, aufgrund der 
Berücksichtigung der Grundsätze für die ordentliche Anpassung des Baurechtszinses (siehe Art. 5).

Art. 23 - Zustimmung Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Neunkirch hat diesem Rechtsgeschäft mit Beschluss vom 
xx.xx.20xx zugestimmt. Der Gemeinderat Neunkirch hat diesem Rechtsgeschäft mit Beschluss vom xx.xx.20xx 
zugestimmt und den Gemeindepräsidenten Rudolf Vögele, und die Gemeindeschreiberin Sonja Schönberger, mit 
dem Vollzug dieses Geschäftes beauftragt (Protokollauszüge bei den Akten).

Art. 24 - Zustimmung Stiftungsrat

Nachweis der Vertretungsbefugnis: Die Vertreter der Baurechtsberechtigten bestätigen, dass der Stiftungsrat als 
oberstes Organ das vorliegende Rechtsgeschäft genehmigt hat. Der entsprechende Stiftungsratsbeschluss vom 
xx.xx.20xx liegt vor (bei den Akten).

Art. 25 - Abtretung Grundstück Neunkirch GB Nr. 2009

Die Baurechtsberechtigte tritt im Zuge der Errichtung des Baurechts die sich im Oberhof befindliche Parzelle GB 
Neunkirch Nr. 2009 mit einer Grundstückfläche von 43 m2 an die Einwohnergemeinde Neunkirch ab (siehe 
nachfolgender Grundbuchbeleg).
Der Wert dieser Parzelle ist in der Bemessung des Bodenwerts der Baurechtsliegenschaft angemessen 
berücksichtigt worden.

Grundbuchanmeldung 
Gestützt auf den vorstehenden Vertrag melden die Parteien hiermit folgendes zur Grundbucheintragung an:
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1. die Personaldienstbarkeit Baurecht für das Gebäude Vers.-Nr. 104, mit Benützungsrecht am Umgelände, 
übertragbar, dauernd 60 Jahre ab Grundbucheintrag, d.h. bis xx.xx.20xx,
zu Lasten des Grundstückes Neunkirch GB Nr. 2011,
zu Gunsten Kurt Schärrer-Stiftung, mit Sitz in Neunkirch, resp. des Eigentümers des verselbständigten 
Rechtes  – verselbständigt unter GB Nr. 3582

2. die Aufnahme des Baurechtes im Grundbuch unter Neunkirch GB Nr. 3582 wie folgt:
Selbständiges und dauerndes Baurecht für das Gebäude Vers.-Nr. 104, mit Benützungsrecht am 
Umgelände, übertragbar, dauernd bis xx.xx.20xx, zu Lasten Neunkirch GB Nr. 2011, zu Gunsten Kurt 
Schärrer-Stiftung, mit Sitz in Neunkirch.

3. die Vormerkung bei Neunkirch GB Nrn. 2011 und GB Nr. 3582:
Vereinbarungen zu Baurecht vom xx.xx.20xx (Baurechtszins und Heimfall).

Schaffhausen, ……………………

Die Baurechtsbelastete: Die Baurechtsberechtigte:

Einwohnergemeinde Neunkirch

………………………………………………...
Vögele Rudolf, Gemeindepräsident

Kurt Schärrer-Stiftung

………………………………………………...
Reich Ernst, Präsident des Stiftungsrates

………………………………………………...
Schönberger Sonja, Gemeindeschreiberin

………………………………………………...
Tanner Markus, Mitglied des Stiftungsrates
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5. Schlussabrechnung Sanierung Kugelfang

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 7. Juni 2019 hat die Gemeindeversammlung einem Gesamtkredit von 
CHF 836'000 zur Sanierung des Kugelfangs der 300 m Schiessanlage Neunkirch genehmigt.

Die Sanierungsausführung erfolgte im Winter 2019 / 2020 und konnte per Ende 2020 mit der 
Abrechnung der Subventionsbeiträge abgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Sanierung sind im Sanierungsperimeter keine Bleibelastungen über 118 
mg Pb/kg und ausserhalb des Sanierungsperimeters keine Belastungen über 116 mg Pb/kg 
mehr vorhanden. Das Sanierungsziel von 200 mg Pb/kg ist erreicht und es sind keine 
Einschränkungen für die landwirtschaftliche Nutzung erforderlich.

Mit Abnahme des Eidgenössischen Schiessoffiziers ist der für den Weiterbetrieb der Anlage 
nötige, künstliche Kugelfang betriebsbereit und die diesbezüglich geltende Frist vom 
31.12.2020 ist eingehalten.

Die Erfassung der Sanierung in der Bundes-Datenbank der sanierten Standorte (SANDAT) 
ist erfolgt.

Schlussabrechnung

Mit allen Voruntersuchungsberichten und Abklärungen sind Sanierungskosten im Betrag von 
CHF 469'048.25 angefallen.

Hinzu kommt die Erstellung des künstlichen Kugelfangs mit Nettokosten von CHF 31'417.20.

Die Bleibelastung erwies sich während der Sanierung deutlich tiefer als es die Ausgangslage 
auf Grund des "Berichtes technischen Altlasten-Voruntersuchung" vermuten liess. Der Bund 
hat über die VASA Abgeltung die pauschale Abgeltung pro Scheibe (CHF 8‘000) für alle 
eingereichten 54 Scheiben anerkannt.

Der Schützenverein Neunkirch konnte hohe Eigenleistungen erbringen und damit die Kosten 
der künstlichen Kugelfanganlage übernehmen.

Kostenträger:

Sanierungskosten CHF 469'048.25
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
(VBS)

CHF 27'427.35

Eidgenössische Zollverwaltung EZV CHF 9'621.10
VASA-Abgeltung, Bund CHF 432'000.00

Künstlicher Kugelfang CHF 31'417.20
Schützenverein Neunkirch CHF 31'417.20
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Erfreulicherweise sind die Sanierungskosten durch die Kostenträger VBS, EZV und VASA 
Abgeltungen gedeckt und die Kosten des künstlichen Kugelfangs werden durch den 
Schützenverein Neunkirch mit Eigenleistung übernommen.

Die Sanierung konnte ohne Kostenfolge für die Gemeinde Neunkirch abgeschlossen werden.

Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Beteiligten und im Besonderen beim Schützenverein 
Neunkirch für das Engagement und die gute Zusammenarbeit.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversam-
mlung den Antrag:

Antrag

1. Die Schlussabrechnung Sanierung 300 m Schiessanlage Kugelfang im Betrag von
CHF 469'048.25 inkl. MwSt. ist zu genehmigen.

2. Die Schlussabrechnung Künstlicher Kugelfang im Betrag von CHF 31'417.20 inkl. 
MwSt. ist zu genehmigen.
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6. Bilanzanpassungsbericht per 1.Januar 2020

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilanzanpassungsbericht per 1. Januar 2020 der 
Gemeinde Neunkirch 

 
 
Bericht über die Neubewertung der Bilanz gemäss Art. 44 Abs. 3 Finanzhaushaltsgesetz 
vom 20. Februar 2017 im Rahmen der Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungs-
modell 2 (HRM2) 
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1 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Neunkirch hat per 1. Januar 2020 auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 
(HRM2) umgestellt. Grundlage von HRM2 ist das neue Finanzhaushaltsgesetz des Kantons 
Schaffhausen. 
 
Ziel von HRM2 ist eine stärkere Annäherung an die Rechnungslegung der Privatwirtschaft und die 
Vergleichbarkeit der Gemeinwesen. Weiter sollen die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage besser 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend dargestellt werden. 
 
Mit HRM2 werden auch neue Regeln für die Bilanzierung und die Bewertung eingeführt. Entspre-
chend muss die Bilanz per Einführungstermin, also per 1. Januar 2020 angepasst und bereinigt 
werden. Diese Anpassungen werden mit vorliegendem Bilanzanpassungsbericht dokumentiert und 
der Gemeindeversammlung zur Genehmigung beantragt. Die Bilanzierung basiert auf dem letzten 
Jahresabschluss nach HRM1 (Rechnungsabschluss 2019) und führt über zur ersten Eröffnungsbi-
lanz unter HRM2 (per 1. Januar 2020). 
 
Mit den Neubewertungen wird das Eigenkapital unter HRM2 um CHF 21'960'577.94 besser darge-
stellt als unter HRM1. Hauptgrund dafür ist die Neubewertung des Finanzvermögens, welches CHF 
11'386'914.40 ausmacht. Im Finanzvermögen waren insbesondere die Immobilien (Grundstücke, 
Gebäude), aber auch die langfristigen Finanzanlagen nach alter Rechnungslegung meist unterbe-
wertet. Ebenfalls wurden die Verpflichtungen gegenüber den Spezialfinanzierungen mit CHF 
2'311'043.23 und die Verpflichtungen gegenüber den Fonds mit CHF 8'262'620.31 ins Eigenkapital 
umgegliedert. 
 
Wichtig ist zu erkennen, dass sich die Vermögenslage der Gemeinde Neunkirch durch diese rein 
buchhalterischen Vorgänge in keiner Weise verändert hat! Auch die Liquiditätssituation hat sich 
dadurch nicht verändert. Die Gemeinde Neunkirch ist nicht reicher geworden. Die Neubewertung 
des Finanzvermögens zeigt vielmehr ein realistisches Abbild der bereits vorher schon dagewese-
nen Vermögenswerte nach buchhalterischen Massstäben.  

2 Ausgangslage 

Mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Schaffhausen (Finanzhaushaltsgesetz, 
FHG, SHR 611.100) und der Finanzhaushaltsverordnung (FHV, SHR 611.103) wurden die Grund-
lagen geschaffen, um bei den Gemeinden das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) 
einzuführen.  

HRM2 bezweckt vor allem, die Transparenz über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (true 
and fair view) sowie die Vergleichbarkeit der Rechnungen aller öffentlichen Gemeinwesen zu er-
höhen. Zugleich werden die Rechnungslegungsmethoden der öffentlichen Hand an diejenige der 
Privatwirtschaft angeglichen. 
Die Gemeinde Neunkirch erstellte erstmals das Budget 2020 nach HRM2. In der Bilanz wird die 
neue Rechnungslegung mit der Neubewertung der Bilanz vom 31. Dezember 2019 per 1. Januar 
2020 umgesetzt. Die Neubewertung ist notwendig, um die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darzustellen.  

Das neue Schaffhauser Finanzhaushaltsgesetz verlangt als Mindestanforderung, dass die Positi-
onen des Finanzvermögens, die Rückstellungen und die Rechnungsabgrenzungen (aktiv und pas-
siv) auf den Zeitpunkt der Einführung neu bewertet werden. Die übrigen Bilanzpositionen, nament-
lich das Verwaltungsvermögen, können freiwillig neu bewertet werden (vgl. Art. 44 Abs. 1 FHG).  
Damit sich die Neubewertung der Bilanz transparent gestaltet und die Nachvollziehbarkeit gewähr-
leistet ist, schreibt das Finanzhaushaltsgesetz die Erstellung eines Bilanzanpassungsberichts vor 
(Art. 44 Abs. 3 FHG). Dieser soll auf alle sich verändernden Positionen eingehen und somit die 
Differenzen zwischen der Schlussbilanz vom 31.Dezember 2019 und der Eröffnungsbilanz vom 
1. Januar 2020 aufzeigen.  
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Die Gemeinde Neunkirch hat per 1. Januar 2020 auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 
(HRM2) umgestellt. Grundlage von HRM2 ist das neue Finanzhaushaltsgesetz des Kantons 
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werden. Diese Anpassungen werden mit vorliegendem Bilanzanpassungsbericht dokumentiert und 
der Gemeindeversammlung zur Genehmigung beantragt. Die Bilanzierung basiert auf dem letzten 
Jahresabschluss nach HRM1 (Rechnungsabschluss 2019) und führt über zur ersten Eröffnungsbi-
lanz unter HRM2 (per 1. Januar 2020). 
 
Mit den Neubewertungen wird das Eigenkapital unter HRM2 um CHF 21'960'577.94 besser darge-
stellt als unter HRM1. Hauptgrund dafür ist die Neubewertung des Finanzvermögens, welches CHF 
11'386'914.40 ausmacht. Im Finanzvermögen waren insbesondere die Immobilien (Grundstücke, 
Gebäude), aber auch die langfristigen Finanzanlagen nach alter Rechnungslegung meist unterbe-
wertet. Ebenfalls wurden die Verpflichtungen gegenüber den Spezialfinanzierungen mit CHF 
2'311'043.23 und die Verpflichtungen gegenüber den Fonds mit CHF 8'262'620.31 ins Eigenkapital 
umgegliedert. 
 
Wichtig ist zu erkennen, dass sich die Vermögenslage der Gemeinde Neunkirch durch diese rein 
buchhalterischen Vorgänge in keiner Weise verändert hat! Auch die Liquiditätssituation hat sich 
dadurch nicht verändert. Die Gemeinde Neunkirch ist nicht reicher geworden. Die Neubewertung 
des Finanzvermögens zeigt vielmehr ein realistisches Abbild der bereits vorher schon dagewese-
nen Vermögenswerte nach buchhalterischen Massstäben.  

2 Ausgangslage 

Mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Schaffhausen (Finanzhaushaltsgesetz, 
FHG, SHR 611.100) und der Finanzhaushaltsverordnung (FHV, SHR 611.103) wurden die Grund-
lagen geschaffen, um bei den Gemeinden das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) 
einzuführen.  

HRM2 bezweckt vor allem, die Transparenz über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (true 
and fair view) sowie die Vergleichbarkeit der Rechnungen aller öffentlichen Gemeinwesen zu er-
höhen. Zugleich werden die Rechnungslegungsmethoden der öffentlichen Hand an diejenige der 
Privatwirtschaft angeglichen. 
Die Gemeinde Neunkirch erstellte erstmals das Budget 2020 nach HRM2. In der Bilanz wird die 
neue Rechnungslegung mit der Neubewertung der Bilanz vom 31. Dezember 2019 per 1. Januar 
2020 umgesetzt. Die Neubewertung ist notwendig, um die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darzustellen.  

Das neue Schaffhauser Finanzhaushaltsgesetz verlangt als Mindestanforderung, dass die Positi-
onen des Finanzvermögens, die Rückstellungen und die Rechnungsabgrenzungen (aktiv und pas-
siv) auf den Zeitpunkt der Einführung neu bewertet werden. Die übrigen Bilanzpositionen, nament-
lich das Verwaltungsvermögen, können freiwillig neu bewertet werden (vgl. Art. 44 Abs. 1 FHG).  
Damit sich die Neubewertung der Bilanz transparent gestaltet und die Nachvollziehbarkeit gewähr-
leistet ist, schreibt das Finanzhaushaltsgesetz die Erstellung eines Bilanzanpassungsberichts vor 
(Art. 44 Abs. 3 FHG). Dieser soll auf alle sich verändernden Positionen eingehen und somit die 
Differenzen zwischen der Schlussbilanz vom 31.Dezember 2019 und der Eröffnungsbilanz vom 
1. Januar 2020 aufzeigen.  
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3 Bilanzierungsgrundsätze 

Mit den Bilanzierungsgrundsätzen wird festgelegt, ob ein Sachverhalt zu einem Vermögenszugang 
(Aktivierung) oder zum Ausweis einer neuen Verpflichtung (Passivierung) führt. 
 
In der Bilanz werden Vermögen und Fremdkapital einander gegenübergestellt. Der Saldo ist das 
Eigenkapital. Das Vermögen sind die Ressourcen, welche die Gemeinde auf Grund von vergan-
genen Ereignissen beherrscht. Das Fremdkapital sind Verpflichtungen der Gemeinde auf Grund 
vergangener Ereignisse, welche in Zukunft zu wahrscheinlichen Ressourcenabflüssen führen. 
 
Vermögenswerte werden in den Aktiven der Bilanz geführt und sind entweder dem Finanz- oder 
dem Verwaltungsvermögen zugeordnet. Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die 
nicht unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Flüssige Mittel oder geldartige Instru-
mente gelten, auch wenn sie ganz oder teilweise der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, als 
Finanzvermögen. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und 
auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Als öffentliche Aufgaben gelten dieje-
nigen Aufgaben, welche die Gemeinde auf Grund von Vorgaben des öffentlichen Rechts (Verfas-
sung, Gesetz, Verordnung etc.) wahrnimmt. 
 
Vermögenswerte werden bilanziert, wenn 

a. sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen (Finanzvermögen), zukünftige Ver-
mögenszuflüsse bewirken oder einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen (Ver-
waltungsvermögen) und 
 

b. ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. 
 
Für das Verwaltungsvermögen gilt die mit Beschluss vom 7. Juni 2019 von der Gemeindeversamm-
lung festgelegte Aktivierungsgrenze von CHF 50'000. 
 
Das Fremdkapital setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten, passiven Rechnungsabgrenzungen 
sowie Rückstellungen. Verbindlichkeiten werden als Fremdkapital auf der Passivseite der Bilanz 
geführt, wenn eine Verpflichtung aufgrund eines Ereignisses mit Ursprung in der Vergangenheit 
besteht, zu deren Erfüllung mit einem Mittelabfluss gerechnet werden muss, und der Betrag der 
Verpflichtung zuverlässig ermittelt werden kann. Wenn der Zeitpunkt der Erfüllung und die Höhe 
des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind, die Eintrittswahrscheinlichkeit je-
doch mehr als 50% beträgt, wird eine Verbindlichkeit in der Form einer Rückstellung gebildet. Liegt 
die Wahrscheinlichkeit des Mittelabflusses unter 50%, erfolgt keine Passivierung, sondern die Of-
fenlegung als Eventualverbindlichkeit im Anhang der Bilanz. Damit werden hängige Risiken trans-
parent ausgewiesen.  
 
Verpflichtungen werden bilanziert, wenn 

a. ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, 
 

b. ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und 
 

c. ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. 
 
Rechnungsabgrenzungen sind nur vorzunehmen, wenn der einzelne Geschäftsvorfall den vom 
Gemeinderat / Stadtrat festgelegten Grenzwert übersteigt. Mit Beschluss vom 18. Juni 2019 hat 
der Gemeinderat den Grenzwert für Abgrenzungen bei CHF 5'000 festgelegt. 
 
Die Bildung von Rückstellungen erfolgt nur, wenn sie die Wesentlichkeitsgrenze übersteigen. Mit 
Beschluss vom 7. Juni 2019 hat die Gemeindeversammlung die Wesentlichkeitsgrenze bei CHF 
50'000 festgelegt. 
 
Als Ertrag gilt der gesamte Wertzuwachs innerhalb einer bestimmten Periode. Alle Erträge werden 
in der Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Ertrag gilt als realisiert, wenn in der betreffenden 
Periode ein Zufluss an wirtschaftlichem oder öffentlichem Nutzen stattgefunden hat, der verlässlich 
ermittelt werden kann.  
 

 

 

Als Aufwand gilt der gesamte Wertverzehr innerhalb einer bestimmten Periode. Alle Aufwände 
werden in der Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Aufwand gilt als eingetreten, wenn in der 
betreffenden Periode ein Abfluss an wirtschaftlichem oder öffentlichem Nutzen stattgefunden hat, 
der verlässlich ermittelt werden kann. 

4 Bewertungsgrundsätze 

Während die Bilanzierungsgrundsätze die Frage beantworten, ob ein Sachverhalt in der Bilanz 
auszuweisen ist, legen die Bewertungsgrundsätze fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz 
zu erscheinen hat. 
 
Das Verwaltungsvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Sind keine Kos-
ten entstanden bzw. wurde kein Preis bezahlt, wird der Verkehrswert als Anschaffungskosten bi-
lanziert. Die Entwertung durch die ordentliche Nutzung wird durch planmässige Abschreibungen 
über die angenommene Nutzungsdauer berücksichtigt. Nachhaltigen Wertverminderungen bzw. 
Wertaufholungen wird durch entsprechende Wertkorrekturen auf den jeweiligen Nutzwert Rech-
nung getragen, sobald eine solche Wertveränderung absehbar ist. Für nicht budgetierte notwen-
dige Wertkorrekturen sind Kreditüberschreitungen möglich; sie werden mit der Abnahme der Rech-
nung genehmigt. 
 
Die Anlagen des Finanzvermögens werden zu Verkehrswerten bewertet. Die Verkehrswerte wer-
den nicht planmässig abgeschrieben, sondern periodisch an neue Gegebenheiten angepasst. Eine 
Neuermittlung der Verkehrswerte wird insbesondere vorgenommen, wenn sich die Marktverhält-
nisse massgebend verändern.  
 
Finanzielle Forderungen und Verpflichtungen werden zum Nominalwert bewertet. Die Wertschrif-
ten sind zum Kurswert auf Ende Jahr bewertet. 
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3 Bilanzierungsgrundsätze 
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a. ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, 
 

b. ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und 
 

c. ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. 
 
Rechnungsabgrenzungen sind nur vorzunehmen, wenn der einzelne Geschäftsvorfall den vom 
Gemeinderat / Stadtrat festgelegten Grenzwert übersteigt. Mit Beschluss vom 18. Juni 2019 hat 
der Gemeinderat den Grenzwert für Abgrenzungen bei CHF 5'000 festgelegt. 
 
Die Bildung von Rückstellungen erfolgt nur, wenn sie die Wesentlichkeitsgrenze übersteigen. Mit 
Beschluss vom 7. Juni 2019 hat die Gemeindeversammlung die Wesentlichkeitsgrenze bei CHF 
50'000 festgelegt. 
 
Als Ertrag gilt der gesamte Wertzuwachs innerhalb einer bestimmten Periode. Alle Erträge werden 
in der Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Ertrag gilt als realisiert, wenn in der betreffenden 
Periode ein Zufluss an wirtschaftlichem oder öffentlichem Nutzen stattgefunden hat, der verlässlich 
ermittelt werden kann.  
 

 

 

Als Aufwand gilt der gesamte Wertverzehr innerhalb einer bestimmten Periode. Alle Aufwände 
werden in der Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Aufwand gilt als eingetreten, wenn in der 
betreffenden Periode ein Abfluss an wirtschaftlichem oder öffentlichem Nutzen stattgefunden hat, 
der verlässlich ermittelt werden kann. 

4 Bewertungsgrundsätze 

Während die Bilanzierungsgrundsätze die Frage beantworten, ob ein Sachverhalt in der Bilanz 
auszuweisen ist, legen die Bewertungsgrundsätze fest, mit welchem Wert die Position in der Bilanz 
zu erscheinen hat. 
 
Das Verwaltungsvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Sind keine Kos-
ten entstanden bzw. wurde kein Preis bezahlt, wird der Verkehrswert als Anschaffungskosten bi-
lanziert. Die Entwertung durch die ordentliche Nutzung wird durch planmässige Abschreibungen 
über die angenommene Nutzungsdauer berücksichtigt. Nachhaltigen Wertverminderungen bzw. 
Wertaufholungen wird durch entsprechende Wertkorrekturen auf den jeweiligen Nutzwert Rech-
nung getragen, sobald eine solche Wertveränderung absehbar ist. Für nicht budgetierte notwen-
dige Wertkorrekturen sind Kreditüberschreitungen möglich; sie werden mit der Abnahme der Rech-
nung genehmigt. 
 
Die Anlagen des Finanzvermögens werden zu Verkehrswerten bewertet. Die Verkehrswerte wer-
den nicht planmässig abgeschrieben, sondern periodisch an neue Gegebenheiten angepasst. Eine 
Neuermittlung der Verkehrswerte wird insbesondere vorgenommen, wenn sich die Marktverhält-
nisse massgebend verändern.  
 
Finanzielle Forderungen und Verpflichtungen werden zum Nominalwert bewertet. Die Wertschrif-
ten sind zum Kurswert auf Ende Jahr bewertet. 
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5 Gliederung der Bilanz nach HRM1 und HRM2 

Die Bilanz liefert einen Überblick über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde. Mit der 
Einführung vom HRM2 sind auch Änderungen in der Gliederung der Bilanz verbunden. Die neue 
Struktur ist mit dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden auf 
Kontoebene abgestimmt. Dadurch ist die interkantonale und interkommunale Vergleichbarkeit ge-
währleistet. In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die strukturellen Veränderungen der Bilanz 
dargestellt. 

 
Gliederung der Aktiven 

 
  

1 Aktiven 1 Aktiven
Finanzvermögen 10 Finanzvermögen

100 Flüssige Mittel 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen
101 Guthaben 101 Forderungen
102 Anlagen 102 Kurzfristige Finanzanlagen
103 Transitorische Aktiven 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)

106 Vorräte und angefangene Arbeiten
107 Langfristige Finanzanlagen
108 Sachanlagen Finanzvermögen
109 Forderungen ggü. SF und Fonds im FK

Verwaltungsvermögen 14 Verwaltungsvermögen
114 Sachgüter 140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen

142 Immaterielle Anlagen
115 Darlehen und Beteiligungen 144 Darlehen

145 Beteiligungen, Grundkapitalien
116 Investitionsbeiträge 146 Investitionsbeiträge
117 Übrige aktivierbare Ausgaben
12 Vorschüsse an Spezialfinanzierung
13 Bilanzfehlbetrag

HRM1 HRM2

 

 

Gliederung der Passiven 

 
 

6 Bereinigung der Zuordnung des Finanz- und Verwaltungsvermögens 

Mit der Erstellung der Eingangsbilanz ist eine Bilanzbereinigung vorzunehmen Dabei ist die Zuord-
nung der Vermögenswerte zum Finanz- bzw. Verwaltungsvermögen zu prüfen. Die korrekte Zu-
ordnung der Vermögenswerte ist aus kreditrechtlicher und wirtschaftlicher Sicht wichtig.  
 
Vermögenswerte, die aufgrund eines Beschlusses einer öffentlichen Aufgabe dienen und irrtümlich 
im Finanzvermögen bilanziert sind, sind bei der Erstellung der Eingangsbilanz ins Verwaltungsver-
mögen zu überführen. 
 
Erforderliche Überführungen von Vermögenswerten vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen wer-
den ohne weiteres Ausgabenbewilligungsverfahren über die Bilanz vorgenommen. 

6.1 Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen 
Im Rahmen dieser Bilanzbereinigung werden folgende Vermögenswerte vom Finanz- ins Verwal-
tungsvermögen überführt. 

 
 
 

 

2 Passvien 2 Passiven
Fremdkapital 20 Fremdkapital

200 Laufende Verbindlichkeiten 200 Laufende Verbindlichkeiten
201 Kurzfristige Schulden 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
202 Mittel- und langfristige Schulden 204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 205 Kurzfristige Rückstellungen
204 Rückstellungen 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten
205 Transitorische Passiven 208 Langfristige Rückstellungen
22 Verpflichtungen für Spezialfinanzierung 209 Verbindlichkeiten ggü. SF und Fonds im FK

23 Eigenkapital 29 Eigenkapital
239 Kapital 290 Verpflichtungen, Vorschüsse ggü. SF

291 Fonds 
293 Vorfinanzierungen
294 Finanzpolitische Reserve
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen
298 Übriges Eigenkapital
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

HRM1 HRM2

HRM1-
Konto

Bezeichnung Beschreibung Buchwert HRM1
per 31.12.2019

1021.12 Aktien und Anteilpapiere Dotationskapital Casa Viva 25'000

Total 25'000.00
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5 Gliederung der Bilanz nach HRM1 und HRM2 

Die Bilanz liefert einen Überblick über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde. Mit der 
Einführung vom HRM2 sind auch Änderungen in der Gliederung der Bilanz verbunden. Die neue 
Struktur ist mit dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden auf 
Kontoebene abgestimmt. Dadurch ist die interkantonale und interkommunale Vergleichbarkeit ge-
währleistet. In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die strukturellen Veränderungen der Bilanz 
dargestellt. 

 
Gliederung der Aktiven 

 
  

1 Aktiven 1 Aktiven
Finanzvermögen 10 Finanzvermögen

100 Flüssige Mittel 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen
101 Guthaben 101 Forderungen
102 Anlagen 102 Kurzfristige Finanzanlagen
103 Transitorische Aktiven 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)

106 Vorräte und angefangene Arbeiten
107 Langfristige Finanzanlagen
108 Sachanlagen Finanzvermögen
109 Forderungen ggü. SF und Fonds im FK

Verwaltungsvermögen 14 Verwaltungsvermögen
114 Sachgüter 140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen

142 Immaterielle Anlagen
115 Darlehen und Beteiligungen 144 Darlehen

145 Beteiligungen, Grundkapitalien
116 Investitionsbeiträge 146 Investitionsbeiträge
117 Übrige aktivierbare Ausgaben
12 Vorschüsse an Spezialfinanzierung
13 Bilanzfehlbetrag

HRM1 HRM2

 

 

Gliederung der Passiven 

 
 

6 Bereinigung der Zuordnung des Finanz- und Verwaltungsvermögens 

Mit der Erstellung der Eingangsbilanz ist eine Bilanzbereinigung vorzunehmen Dabei ist die Zuord-
nung der Vermögenswerte zum Finanz- bzw. Verwaltungsvermögen zu prüfen. Die korrekte Zu-
ordnung der Vermögenswerte ist aus kreditrechtlicher und wirtschaftlicher Sicht wichtig.  
 
Vermögenswerte, die aufgrund eines Beschlusses einer öffentlichen Aufgabe dienen und irrtümlich 
im Finanzvermögen bilanziert sind, sind bei der Erstellung der Eingangsbilanz ins Verwaltungsver-
mögen zu überführen. 
 
Erforderliche Überführungen von Vermögenswerten vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen wer-
den ohne weiteres Ausgabenbewilligungsverfahren über die Bilanz vorgenommen. 

6.1 Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen 
Im Rahmen dieser Bilanzbereinigung werden folgende Vermögenswerte vom Finanz- ins Verwal-
tungsvermögen überführt. 

 
 
 

 

2 Passvien 2 Passiven
Fremdkapital 20 Fremdkapital

200 Laufende Verbindlichkeiten 200 Laufende Verbindlichkeiten
201 Kurzfristige Schulden 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
202 Mittel- und langfristige Schulden 204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 205 Kurzfristige Rückstellungen
204 Rückstellungen 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten
205 Transitorische Passiven 208 Langfristige Rückstellungen
22 Verpflichtungen für Spezialfinanzierung 209 Verbindlichkeiten ggü. SF und Fonds im FK

23 Eigenkapital 29 Eigenkapital
239 Kapital 290 Verpflichtungen, Vorschüsse ggü. SF

291 Fonds 
293 Vorfinanzierungen
294 Finanzpolitische Reserve
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen
298 Übriges Eigenkapital
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag

HRM1 HRM2

HRM1-
Konto

Bezeichnung Beschreibung Buchwert HRM1
per 31.12.2019

1021.12 Aktien und Anteilpapiere Dotationskapital Casa Viva 25'000

Total 25'000.00
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6.2 Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen 
Im Rahmen dieser Bilanzbereinigung werden folgende Vermögenswerte vom Verwaltungs- ins Finanz-
vermögen überführt. Diese Anlagen dienen nicht (mehr) der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und können 
grundsätzlich jederzeit veräussert werden. 

 

HRM1-
Konto

Bezeichnung Beschreibung Buchwert HRM1
per 31.12.2019

1143.01 Hochbauten Alter Wachtposten 653'000.00
1140.01 Grundstücke Sozialhilfe-Fonds GB 678 1.00

Total 653'001.00
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6.2 Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen 
Im Rahmen dieser Bilanzbereinigung werden folgende Vermögenswerte vom Verwaltungs- ins Finanz-
vermögen überführt. Diese Anlagen dienen nicht (mehr) der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und können 
grundsätzlich jederzeit veräussert werden. 

 

HRM1-
Konto

Bezeichnung Beschreibung Buchwert HRM1
per 31.12.2019

1143.01 Hochbauten Alter Wachtposten 653'000.00
1140.01 Grundstücke Sozialhilfe-Fonds GB 678 1.00

Total 653'001.00

 

 

7 Neubewertung der Bilanz per 1. Januar 2020 

Die Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2020, die gestützt auf das Finanzhaushaltsgesetz (FHG) erstellt 
worden ist, zeigt folgendes Bild: 
Aktiven 

 
 

Passiven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRM1-
Konto Bezeichnung Buchwert HRM1

31.12.2019
HRM2-
Konto Bezeichnung Buchwert HRM2

01.01.2020
1 Aktiven 20'614'814.83 1 Aktiven 29'825'084.63

Finanzvermögen 12'344'313.83 10 Finanzvermögen 23'604'231.23
100 Flüssige Mittel 6'334'013.47 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 6'334'013.47
101 Guthaben 4'425'095.10 101 Forderungen 4'425'095.10
102 Anlagen 30'002.00 102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00
103 Transitorische Aktiven 1'555'203.26 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 637'203.26

106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00
107 Finanzanlagen 4'265'834.00
108 Sachanlagen Finanzvermögen 7'942'085.40
109 Forderungen ggü. SF und Fonds im FK 0.00

Verwaltungsvermögen 8'270'501.00 14 Verwaltungsvermögen 6'220'853.40
114 Sachgüter 7'917'601.00 140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 5'895'261.55
115 Darlehen und Beteiligungen 0.00 142 Immaterielle Anlagen 264'591.85
116 Investitionsbeiträge 0.00 144 Darlehen 0.00
117 Übrige aktivierbare Ausgaben 352'900.00 145 Beteiligungen, Grundkapitalien 25'000.00

146 Investitionsbeiträge 36'000.00
12 Spezialfinanzierungen 0.00
13 Bilanzfehlbetrag 0.00

HRM1-
Konto Bezeichnung Buchwert HRM1

31.12.2019
HRM2-
Konto Bezeichnung Buchwert HRM2

01.01.2020
2 Passiven 20'614'814.83 2 Passiven 29'825'084.63

Fremdkapital 7'106'179.30 20 Fremdkapital 3'759'919.80
200 Laufende Verbindlichkeiten 2'972'827.80 200 Laufende Verbindlichkeiten 2'972'827.80
201 Kurzfristige Schulden 0.00 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00
202 Mittel- und langfristige Schulden 0.00 204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) 787'092.00
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 1'006'610.90 205 Kurzfristige Rückstellungen 0.00
204 Rückstellungen 2'831'126.35 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00
205 Transitorische Passiven 295'614.25 208 Langfristige Rückstellungen 0.00
22 Verpflichtungen für Spezialfinanzierung 9'404'048.64 209 Verbindlichkeiten ggü. SF und Fonds im FK 0.00

23 Eigenkapital 4'104'586.89 29 Eigenkapital 26'065'164.83
239 Kapital 4'104'586.89 290 Verpflichtungen, Vorschüsse ggü. SF 2'311'043.23

291 Fonds 8'262'620.31
293 Vorfinanzierungen 0.00
294 Finanzpolitische Reserve 0.00
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 11'386'914.40
298 Übriges Eigenkapital 0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 4'104'586.89
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Überleitung Eingangsbilanz per 1.1.2020 

 
 
Die Details zu dieser Tabelle sind aus den beiliegenden Hilfstabellen ersichtlich. 
 

8 Würdigung 

Die neue Rechnungslegung und die damit verbundene Neubewertung der Bilanzpositionen führen 
nun zu einem (markant) höheren ausgewiesenen Eigenkapital. Hauptursache dafür sind die ge-
meindeeigenen Immobilien (Grundstücke, Gebäude) und die langfristigen Finanzanlagen im Fi-
nanzvermögen, welche nach alter Rechnungslegung meist unterbewertet waren. 
 
Wichtig ist zu erkennen, dass sich die Vermögenslage der Gemeinde Neunkirch durch diese rein 
buchhalterischen Vorgänge in keiner Weise verändert hat! Auch die Liquiditätssituation hat sich 
dadurch nicht verändert. Die Gemeinde ist nicht reicher geworden. Die Neubewertung des Finanz-
vermögens zeigt vielmehr ein realistisches Abbild der bereits vorher schon dagewesenen Vermö-
genswerte. Anlagen und Liegenschaften im Finanzvermögen sind nach der Rechnungslegungs-
Theorie nicht für die unmittelbare Erfüllung von Staatsaufgaben notwendig und können deshalb 
veräussert werden. In der politischen Praxis ist die Veräusserung von Liegenschaften jedoch nicht 
immer möglich, was ein weiterer Grund dafür ist, das neue Niveau des Eigenkapitals und des Net-
tovermögens mit Vorsicht zu geniessen. 
 

Saldo per
31.12.2019

Neubewer-
tungsreserve

Aufwertungs-
reserve

Verschiebung
VV und FV

Eingliederung 
Spezialfinanzie-

rungen und 
Fonds

Eingangs-
bilanz per 
01.01.2020

1 Aktiven 20'614'814.83 11'386'914.40 -2'339'648.60 0.00 163'004.00 29'825'084.63
10 Finanzvermögen 12'344'313.83 11'386'914.40 -918'000.00 628'001.00 163'002.00 23'604'231.23
100 Flüssige Mittel & kurzfr. Geldanlagen 6'334'013.47 6'334'013.47
101 Forderungen 4'425'095.10 4'425'095.10
102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'555'203.26 -918'000.00 637'203.26
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00
107 Langfristige Finanzanlagen 30'001.00 4'097'832.00 -25'000.00 163'001.00 4'265'834.00
108 Sachanlagen Finanzvermögen 1.00 7'289'082.40 653'001.00 1.00 7'942'085.40
109 Ford. ggü. Spezialfin. & Fonds im FK 0.00 0.00
14 Verwaltungsvermögen 8'270'501.00 0.00 -1'421'648.60 -628'001.00 2.00 6'220'853.40
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 7'881'601.00 -1'333'340.45 -653'001.00 2.00 5'895'261.55
142 Immaterielle Anlagen 352'900.00 -88'308.15 264'591.85
144 Darlehen 0.00 0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 25'000.00 25'000.00
146 Investitionsbeiträge 36'000.00 36'000.00

2 Passiven 20'614'814.83 22'773'828.80 -2'339'648.60 0.00 326'008.00 29'825'084.63
20 Fremdkapital 6'099'568.40 11'386'914.40 -2'339'648.60 0.00 163'004.00 3'759'919.80
200 Laufende Verbindlichkeiten 2'972'827.80 2'972'827.80
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 3'126'740.60 -2'339'648.60 787'092.00
205 Kurzfristige Rückstellungen 0.00 0.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00
208 Langfristige Rückstellungen 0.00 0.00
209 Verb. ggü. Spezialfin. & Fonds im FK 0.00 0.00
29 Eigenkapital 14'515'246.43 11'386'914.40 0.00 0.00 163'004.00 26'065'164.83
290 Spezialfinanzierungen im EK 2'311'043.23 2'311'043.23
291 Fonds, Legate und Stiftungen im EK 8'099'616.31 163'004.00 8'262'620.31
293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00
294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00
295 Aufwertungsreserve 0.00 0.00
296 Neubewertungsreserve FV 0.00 11'386'914.40 11'386'914.40
298 Übriges Eigenkapital 0.00 0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 4'104'586.89 4'104'586.89

34



G
em

ei
nd

e 
N

eu
nk

ir
ch

Ja
hr

es
re

ch
nu

ng
 2

02
0

G
en

eh
m

ig
un

gs
be

sc
hl

us
s 

G
em

ei
nd

er
at

20
. A

pr
il 

20
21

Be
ric

ht
 u

nd
 A

nt
ra

g 
R

ec
hn

un
gs

pr
üf

un
gs

ko
m

m
is

si
on

10
. M

ai
 2

02
1

G
en

eh
m

ig
un

gs
be

sc
hl

us
s 

G
em

ei
nd

ev
er

sa
m

m
lu

ng
18

. J
un

i 2
02

1

K
on

ta
kt

G
em

ei
nd

ev
er

w
al

tu
ng

 N
eu

nk
irc

h
Ba

hn
ho

fs
tra

ss
e 

1
82

13
 N

eu
nk

irc
h

Fi
na

nz
re

fe
re

nt
:

An
dr

ea
s 

Pr
ei

si
g

Fi
na

nz
ve

rw
al

te
r:

Be
nj

am
in

 G
ru

be
r

Te
le

fo
n

05
2 

68
7 

00
 1

2
E-

M
ai

l
be

nj
am

in
.g

ru
be

r@
ne

un
ki

rc
h.

ch

 

 

Überleitung Eingangsbilanz per 1.1.2020 

 
 
Die Details zu dieser Tabelle sind aus den beiliegenden Hilfstabellen ersichtlich. 
 

8 Würdigung 

Die neue Rechnungslegung und die damit verbundene Neubewertung der Bilanzpositionen führen 
nun zu einem (markant) höheren ausgewiesenen Eigenkapital. Hauptursache dafür sind die ge-
meindeeigenen Immobilien (Grundstücke, Gebäude) und die langfristigen Finanzanlagen im Fi-
nanzvermögen, welche nach alter Rechnungslegung meist unterbewertet waren. 
 
Wichtig ist zu erkennen, dass sich die Vermögenslage der Gemeinde Neunkirch durch diese rein 
buchhalterischen Vorgänge in keiner Weise verändert hat! Auch die Liquiditätssituation hat sich 
dadurch nicht verändert. Die Gemeinde ist nicht reicher geworden. Die Neubewertung des Finanz-
vermögens zeigt vielmehr ein realistisches Abbild der bereits vorher schon dagewesenen Vermö-
genswerte. Anlagen und Liegenschaften im Finanzvermögen sind nach der Rechnungslegungs-
Theorie nicht für die unmittelbare Erfüllung von Staatsaufgaben notwendig und können deshalb 
veräussert werden. In der politischen Praxis ist die Veräusserung von Liegenschaften jedoch nicht 
immer möglich, was ein weiterer Grund dafür ist, das neue Niveau des Eigenkapitals und des Net-
tovermögens mit Vorsicht zu geniessen. 
 

Saldo per
31.12.2019

Neubewer-
tungsreserve

Aufwertungs-
reserve

Verschiebung
VV und FV

Eingliederung 
Spezialfinanzie-

rungen und 
Fonds

Eingangs-
bilanz per 
01.01.2020

1 Aktiven 20'614'814.83 11'386'914.40 -2'339'648.60 0.00 163'004.00 29'825'084.63
10 Finanzvermögen 12'344'313.83 11'386'914.40 -918'000.00 628'001.00 163'002.00 23'604'231.23
100 Flüssige Mittel & kurzfr. Geldanlagen 6'334'013.47 6'334'013.47
101 Forderungen 4'425'095.10 4'425'095.10
102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'555'203.26 -918'000.00 637'203.26
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00
107 Langfristige Finanzanlagen 30'001.00 4'097'832.00 -25'000.00 163'001.00 4'265'834.00
108 Sachanlagen Finanzvermögen 1.00 7'289'082.40 653'001.00 1.00 7'942'085.40
109 Ford. ggü. Spezialfin. & Fonds im FK 0.00 0.00
14 Verwaltungsvermögen 8'270'501.00 0.00 -1'421'648.60 -628'001.00 2.00 6'220'853.40
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 7'881'601.00 -1'333'340.45 -653'001.00 2.00 5'895'261.55
142 Immaterielle Anlagen 352'900.00 -88'308.15 264'591.85
144 Darlehen 0.00 0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 25'000.00 25'000.00
146 Investitionsbeiträge 36'000.00 36'000.00

2 Passiven 20'614'814.83 22'773'828.80 -2'339'648.60 0.00 326'008.00 29'825'084.63
20 Fremdkapital 6'099'568.40 11'386'914.40 -2'339'648.60 0.00 163'004.00 3'759'919.80
200 Laufende Verbindlichkeiten 2'972'827.80 2'972'827.80
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 3'126'740.60 -2'339'648.60 787'092.00
205 Kurzfristige Rückstellungen 0.00 0.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00
208 Langfristige Rückstellungen 0.00 0.00
209 Verb. ggü. Spezialfin. & Fonds im FK 0.00 0.00
29 Eigenkapital 14'515'246.43 11'386'914.40 0.00 0.00 163'004.00 26'065'164.83
290 Spezialfinanzierungen im EK 2'311'043.23 2'311'043.23
291 Fonds, Legate und Stiftungen im EK 8'099'616.31 163'004.00 8'262'620.31
293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00
294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00
295 Aufwertungsreserve 0.00 0.00
296 Neubewertungsreserve FV 0.00 11'386'914.40 11'386'914.40
298 Übriges Eigenkapital 0.00 0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 4'104'586.89 4'104'586.89

7. Jahresrechnung 2020
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8. Verschiedenes

* * * * *

Die nächste Gemeindeversammlung findet am Freitag, 17. September 2021 statt

Der Gemeinderat wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Neunkirch
einen schönen und gesunden Sommer!
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